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Tagesordnungspunkt: 
Benennung einer/eines Delegierten für die Lippeverbandsversammlung 
 

Beschlussvorschlag: 
Zum/Zur Delegierten der Gemeinde Nottuln in der Lippeverbandsversammlung wird  
 
Ratsmitglied ______________________________ benannt. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine 

 

Klimatische Auswirkungen: 

Keine 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Rat 04.11.2025 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Kohaus 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 136/2025 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
Datum: 
15.10.2025 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 



- 2 - 
Vorlage Nr. 136/2025 

 

 

Sachverhalt: 

Für die Gemeinde Nottuln als Mitglied des Lippeverbandes ist eine Vertreterin/ein Vertreter 

als Delegierte/r der Gemeinde Nottuln für die Lippeverbandsversammlung zu entsenden. 

Dabei ist gemäß § 13 Lippeverbandsgesetz u.a. folgendes zu beachten: Delegierte/r kann 

nur sein, wer selbst Mitglied des Lippeverbandes ist, wer bei einem Mitglied beruflich tätig 

ist, wer vertretungsberechtigt ist oder den Organen des Mitgliedes angehört. Ein Mitglied 

darf nicht durch eine Delegierte oder einen Delegierten vertreten werden, die oder der in 

einem Dienstverhältnis zu einem anderen Mitglied steht. 

Die Delegierten werden für fünf Jahre in die Verbandsversammlung entsandt.  

 

 
 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Kohaus, Stefan  
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